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2. Änderungssatzung zur Gebührenordnung 
zur Benutzung für die Grillhütte und dem Außen-Grillplatz 

auf dem Freizeitgelände „Rheinpark“  
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 (1) der Hessischen Gemeinde-
ordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 1993 (GVBl. I 1992 S. 
534),zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.1999 (GVBl. 2000 I S. 
2) der §§ 1 bis 5a, 9 bis 12 und 14 des Hessischen Gesetzes über 
Kommunale Abgaben (HessKAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 255), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1998 GVBl. I S 563/576) 
sowie den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OwiG) i.d.F. v. 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25.08.1998 (BGBl. I S. 2432) hat die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Gernsheim am 30. Oktober 2001die folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

2. Änderungssatzung zur Gebührenordnung 
zur Benutzung für die Grillhütte und dem Außen-Grillplatz 

auf dem Freizeitgelände „Rheinpark“ vom 
 
A. § 2 – Kaution – wird wie folgt neu gefaßt: 
 

§ 2 Kaution 
 

1. Zur Abdeckung eventueller Schadensersatzforderungen seitens der 
Stadt Gernsheim für Schäden oder Verschmutzungen durch die Be-
nutzer ist pro Veranstaltung eine Kaution in Höhe von  
EURO 50,00 zu hinterlegen. Soweit der Kautionsbetrag nicht aus-
reicht, werden darüber hinausgehende Aufwendungen gesondert in 
Rechnung gestellt. 
 
Abs. 2 unverändert. 
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A. § 3 – Benutzungsgebühren – wird wie folgt neu gefaßt: 
 

§ 3 Benutzungsgebühr 
 

Die Gebühr für die Benutzung der Grillhütte und des Außen-
Grillplatzes beträgt pro Veranstaltung (Tag) in der Zeit vom 01.04. bis 
30.09. eines jeden Jahres EURO 26,00 und in der Zeit vom 01.10. bis 
31.03. eines jeden Jahres einschließlich eines Stromzuschlages       
EURO 41,00. 
 
B. § 5 – Inkrafttreten – wird wie folgt gefaßt: 
 

§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese 2. Änderungssatzung zur Gebührenordnung zur Benutzung für 
die Grillhütte und dem Außen-Grillplatz auf dem Freizeitpark „Rhein-
park“ tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig treten die durch sie er-
setzten §§ außer Kraft. 
 
Gernsheim, den 21. November 2001 
 
Der Magistrat der Stadt Gernsheim 
 
 
 
Müller, Bürgermeister 
 
Vorstehende 2. Änderungssatzung zur Gebührenordnung zur Benut-
zung für die Grillhütte und dem Außen-Grillplatz auf dem Freizeitge-
lände „Rheinpark“ wurde am 21. November 2001 in der Ried-
Information Nr. 47/2001 ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Gernsheim, den 22. November 2001 

 

 
Der Magistrat der Stadt Gernsheim 
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Müller, Bürgermeister 
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